jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 81 StKAG Besondere Regelungen
far besonders qualifizierte
nichtarztliche

Universitatsabsolventinnen/

StKAG - Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.09.2025

(1) FUr besonders qualifizierte nichtarztliche Universitatsabsolventinnen/Universitatsabsolventen, die Bedienstete des
Landes und an einer o&ffentlichen Krankenanstalt tatig sind, kann nach Anhdrung deren Vertretung sowie nach
Anhérung der Arztevertretungen der betroffenen medizinischen Organisationseinheiten und des Rechtstrégers der
Krankenanstalt ein besonderes Entgelt festgesetzt werden.

(2) Dieses Entgelt ist als Teil der Abteilungs-Honorarsumme nach8 80 Abs. 9 zu bemessen. Das Arzthonorar der an der
jeweiligen medizinischen Organisationseinheit tatigen Arztinnen/Arzte ist entsprechend zu verringern.

(3) Die Bemessung eines allfalligen besonderen Entgeltes nach Abs. 1 hat unter Bertcksichtigung der fachlichen
Quialifikation und Leistung auf der Grundlage eines PunkteschlUssels zu erfolgen.

(4) Die Bestimmungen des § 80 Abs. 3, 13 bis 15 sind sinngemal3 anzuwenden.

In Kraft seit 07.12.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stkag/paragraf/80
https://www.jusline.at/gesetz/stkag/paragraf/80
file:///

	§ 81 StKAG Besondere Regelungen für besonders qualifizierte nichtärztliche Universitätsabsolventinnen/
	StKAG - Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012


